jusline”’

»» Recht. Schnell

Sie kdnnen die QR Codes niitzen um spater wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS UVS Karnten 2002/12/03 KUVS-
1254/2/2002

JUSLINE Entscheidung

@ Veroffentlicht am 03.12.2002

Rechtssatz

Eine beleidigende Schreibweise liegt dann vor, wenn eine Eingabe ein unsachliches Vorbringen enthaélt, das in einer Art
gehalten ist, die ein ungeziemendes Verhalten gegenutber der Behorde darstellt (VwGH 30.5.1994, 92/10/0469, VwGH
28.9.1995, 94/17/0427). Die im Schreiben des Berufungswerbers verwendete Wortfolge "Solche Straferkenntnisse
schaden nur dem Ansehen der Karntner Beamtenschaft und erinnern an die Nazidiktatur" ist bei einer objektiven
Betrachtungsweise als beleidigend zu qualifizieren, da der Behdrde eine den Grundsadtzen des demokratischen
Rechtstaates widersprechende Handlungsweise und Geisteshaltung unterstellt wird. Auch die in diesem
Zusammenhang stehende Wortfolge "Solche dubiosen Anzeigen werden in der Steiermark nicht gemacht" stellt eine
beleidigende Schreibweise iSd § 34 Abs 3 AVGdar.

Schlagworte
Ordnungsstrafe, beleidigende Schreibweise, Beleidigung, ungeziemendes Verhalten, Nazidiktatur, Rechtsstaat,

Schreibweise, beleidigende Schreibweise

Quelle: Unabhéngige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/entscheidung/80700
https://www.jusline.at/entscheidung/74660
https://www.jusline.at/gesetz/avg/paragraf/34
http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
file:///

	RS UVS Kärnten 2002/12/03 KUVS-1254/2/2002
	JUSLINE Entscheidung


